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51. Verordnung: Verhältnis- und Höchstzahl de_r für. das m~t Kraftfahrzeugen betriebene Platzfuhrwerks-Gewerbe 
zuzulassenden. Kraftfahrzeuge m Wien (Wiener Taxi-Kraftfahrzeug Verhältms- und Höchstzahl
Verordnung). 

51. 

Verordnung des Landeshauptmannes von Wien 
vom 22. August 1990, betreffend die Verhält
nis- und Höchstzahl der für das mit Kraftfahr
zeugen betriebene Platzfuhrwerks-Gewerbe 
zuzulassenden Kraftfahrzeuge in Wien (Wiener 
Taxi-Kraftfahrzeug Verhältnis- und Höchst-

zahl-Verordnung) 

Auf Grund des § 10 Abs. 2 des Gelegenheitsver
kehrs-Gesetzes, BGB!. Nr. 85/1952, zuletzt geän
dert durch das Bundesgesetz BGB!. Nr. 125/1987, 
wird verordnet: 

Geltungsbereich 

§ t. Die Verordnung gilt für die Ausübung des 
mit Kraftfahrzeugen betriebenen Platzfuhrwerks
Gewerbes in Wien. 

Verhältniszahl 

§ 2. Im Interesse einer geordneten Gewerbeaus
übung sowie unter Bedachtnahme auf die Sicher
heit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs unter 
Berücksichtigung der Anzahl und Lage der in Wien 
vorhandenen Standplätze (§ 96 Abs. 4 StVO) sowie 
der Anzahl und Dauer der durchschnittlich 
durchgeführten Fahrten wird die Verhältniszahl der 
Konzessionen zur Ausübung des mit Kraftfahrzeu
gen betriebenen Platzfuhrwerks-Gewerbes, bezo-

gen auf die Zahl der vorhandenen Auffahrmöglich
keiten auf den Standplätzen im Verhältnis zu der 
Anzahl der auf Grund von Taxikonzessionen mit 
Standort in Wien betreibbaren Kraftfahrzeuge, mit 
1 : 2,69789 festgelegt. 

Höchstzahl der Kraftfahrzeuge 

§ 3. Nach Maßgabe des § 2 beträgt die 
Höchstzahl der für das Betreiben des Platzfuhr
werks-Gewerbes zuzulassenden Kraftfahrzeuge 
4 340. 

Berücksichtigung der Verhältnis- und Höchstzahlen 
bei Erteilung von l\.onzessionen 

§ 4. Konzessionen für die Ausübung des mit 
Kraftfahrzeugen betriebenen Platzfuhrwerks-Ge
werbes mit dem Standort in Wien dürfen nur 
insoweit erteilt werden, als die in den §§ 2 und 3 
genannten Verhältnis- und Höchstzahlen nicht 
überschritten werden. 

Geltungsdauer 

§ 5. Diese Verordnung tritt mit 10. September 
1990 in Kraft und mit Ablauf des 9. September 199 3 
außer Kraft. 

Für den Landeshauptmann: 

Schirmer 

Amtsführende Stadträtin 

Erhältlich im Drucksortenverlag der Stadthauptkasse, I, Rathaus, Stiege 7, Hochparterre, und im Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, 1037 w·ien, 
Rennweg 12 a, Telefon 78 76 31-39/295 oder 327 Durchwahl, Verkaufspreis 3,50 S. 

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei 
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